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Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Kalkh/15/9746
öffentlich
07.09.2015
Tesche, Julia

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 22 der Gemeinde Kalkhorst 
für den Ortsbereich Hohen Schönberg
Hier:         Abwägungsbeschluss über den Vorentwurf
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst
Gemeindevertretung Kalkhorst

Sachverhalt:
Die Gemeinde Kalkhorst hat das Beteiligungsverfahren mit dem Vorentwurf zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 22 für den Ortsteil Hohen Schönberg durchgeführt. Die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden am Aufstellungsverfahren beteiligt. Die 
Öffentlichkeit hatte Gelegenheit sich in der Zeit vom 07. Mai 2015 bis zum 11 Juni 2015 über 
die allgemeinen Ziel und Zwecke der Planung im Amt Klützer Winkel zu unterrichten und 
Stellungnahmen zur Planung abzugeben. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden frühzeitig über die Planungsabsichten unterrichtet. Das 
Beteiligungsverfahren wurde nach § 3 Abs. 1 BauGB und nach § 4 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt.

Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahme zum Vorentwurf abgegeben. Die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben sich zu den Planunterlagen 
geäußert. 
Im Ergebnis ergeben sich 
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende,
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen. 
Darüber hinaus liegen Stellungnahmen vor, die keine abwägungserheblichen Belange 
beinhalten und somit zur Kenntnis genommen werden.

Die Erkenntnisse aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren fließen in die Erarbeitung der 
Entwurfsunterlagen ein.

Beschlussvorschlag:
1. Die während der frühzeitigen Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern 

öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB und den Nachbargemeinden nach 
§ 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
hat die Gemeinde Kalkhorst unter Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. Im 
Rahmen der Abwägung  ergeben sich
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.
Das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt diejenigen, die Anregungen erhoben bzw. 
Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen.
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Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:
Abwägungstabelle zum Vorentwurf

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 0. 

Die Stellungnahmen der aufgeführten Fachdienste werden nachfolgend behandelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Trinkwasserschutzzonen durch die Planung nicht 

berührt werden. 

 

zu 2. 

Dem Zweckverband Grevesmühlen (ZVG) obliegt die Versorgungspflicht mit Trink- und 

Brauchwasser. Der ZVG hat mitgeteilt, dass auf Antragstellung des Anschlussnehmers ein 

neuer Trinkwasserhausanschluss hergestellt wird. Die Begründung wird ergänzt. 

 

zu 3. 

Dem Zweckverband Grevesmühlen obliegt im Plangebiet die 

Abwasserbeseitigungspflicht. Ein Grundstücksanschluss zur Ableitung des 

Schmutzwassers besteht bereits. Die private Grundstücksentwässerungsanlage ist zu 

erweitern. 

 

zu 4. 

Die allgemeinen Ausführungen zur Niederschlagswasserbeseitigung nimmt die Gemeinde 

Kalkhorst zur Kenntnis. 

 

zu 5. 

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der Niederschlagswassersatzung des 

Zweckverbandes Grevesmühlen vom 27.09.2000. Die Satzung regelt die erlaubnisfreie 

Versickerung von unbelastetem und gering verschmutztem Niederschlagswasser 

außerhalb von Trinkwasserschutzzonen I und II im Verbandsgebiet. Das Plangebiet 

befindet sich nicht in einer Trinkwasserschutzzone, wie unter Punkt 1 dieser 

Stellungnahme dargelegt wurde. Somit ist die Niederschlagswassersatzung des ZVG 

anzuwenden. Das im Plangebiet anfallende unbelastete und gering verschmutzte 

Niederschlagswasser ist somit erlaubnisfrei zu versickern. Das geforderte Fachgutachten 

ist für Grundstücke im Geltungsbereich der Niederschlagswassersatzung des ZVG 

entbehrlich, da die erlaubnisfreie Versickerung bereits satzungsrechtlich geregelt ist. 

Entsprechend ist das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser gemäß DWA 

Arbeitsblatt A 138 vor Ort zu verwerten bzw. zu versickern. Die Begründung wird um die 

Regelungen zur Niederschlagswasserbeseitigung weiter fortgeschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 6. 

Die öffentliche Erschließung des Plangebietes ist bereits über die Kalkhorster Straße 

realisiert. Weitere Anforderungen an öffentliche Erschließungsanlagen sind nicht 

erforderlich. Die Begründung dazu wird ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 7. 

Die Ausführungen zur Niederschlagswasserbeseitigung werden zur Kenntnis genommen 

und die Begründung wird um den Abfluss von Oberflächenwasser aufgrund 

topographischer Gegebenheiten ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 8. 

Im Plangeltungsbereich gilt die Ortsgestaltungssatzung der Gemeinde Kalkhorst. Als 

Dacheindeckung sind nur Dachziegel bzw. Dachsteine oder eine Reeteindeckung zulässig. 

Somit sind unbeschichtete kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dachflächen bereits derzeit 

unzulässig. Eine zusätzliche Festsetzung ist somit entbehrlich. Es wird die Unzulässigkeit 

der Verwendung von unbeschichteten Metalldachflächen bei Flachdächern ergänzt. In der 

Begründung wird auf den Ausschluss jedoch nochmals verwiesen. 

 

zu 9. 

Die allgemeinen Hinweise zum Gewässerschutz werden in den Planunterlagen ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der unteren Abfall- und 

Bodenschutzbehörde keine Forderungen und Hinweise bestehen. Abwägungserhebliche 

Belange werden nicht vorgebracht. 

 

 

C 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 1. 

Innerhalb des Plangebietes wurde der Bestand an Gehölzen überprüft. Die geschützten 

Bäume werden zur Erhaltung festgesetzt. Derzeit werden Ausnahmeanträge für die 

Rodung von geschützten Gehölzen nicht erforderlich. 

 

 

zu 2. 

Für die geschützten Bäume werden entsprechend Abstände zum Kronentraufbereich 

berücksichtigt. Im Bereich des Baufeldes 1 lässt sich der Abstand von 1,5 m zur 

Kronentraufe realisieren. Für das Baufeld 2 wird der Bestand des Gebäudes und des 

Baumes berücksichtigt. Der Bestand des Gebäudes wird beachtet. 

Erweiterungsmöglichkeiten befinden sich außerhalb des Relevanzbereiches des Baumes. 

 

zu 3. 

Die Gesetzesgrundlage wird zur Kenntnis genommen und im Planverfahren beachtet. 

 

 

 

zu 4. 

Ein AFB wird den weiteren Unterlagen zum Planverfahren beigefügt. Die Betroffenheit 

von geschützten Arten nach § 44 Abs. 1 BNatSchG wird darin untersucht und der unteren 

Naturschutzbehörde zur Prüfung vorgelegt. Auswirkungen auf geschützte Arten werden 

vermieden.  

 

 

 

zu 5. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

zu 1. 

Im Plangebiet befindet sich eine vorhandene Wohnnutzung und auch die 

Umgebungsbebauung ist durch Wohnnutzung geprägt. Eine Ergänzung der Bebauung soll 

durch nicht störende gewerbliche sowie gesundheitliche und soziale Nutzungen ergänzt 

werden. Im heutigen Wohnungsbau wird mit den Anforderungen an den 

Wärmeschutznachweis bereits im Regelfall bei Standardbauweisen der Lärmpegelbereich 

III erreicht. Somit drängen sich der Gemeinde keine Belange auf, die den Nutzungen in 

einem allgemeinen Wohngebiet entgegenstehen. 

 

 

E 

 

zu 1. 

Die Rechtsgrundlagen werden nach Erfordernis in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

F 

 

zu 1. 

Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht des Straßenbaulastträgers 

keine Einwände bestehen. Abwägungserhebliche Belange wurden nicht vorgetragen. 

 

zu 2. 

Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass von Seiten der 

Straßenaufsichtsbehörde keine Einwände zur Planung bestehen. Abwägungserhebliche 

Belange wurden nicht vorgebracht. 

 

 

 

 

 

G 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde stellt in der Begründung dar, dass der Bebauungsplan Nr. 22 aus dem 

wirksamen Teilflächennutzungsplan als entwickelt angesehen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Rechtsgrundlagen werden auf Absatz, Satz und Halbsatz sowie Nummer überprüft 

und erforderlichenfalls ergänzt. 

 

 

 

zu 3. 

In dem Verfahrensvermerk 3 wird das Leerzeichen entfernt. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 4. 

Der Verfahrensvermerk 13 wird geändert. 

 

 

zu 5. 

Zur Rechtseindeutigkeit werden aus der vorliegenden Vermessung Höhenangaben in 

Meter über HN 76 in der Planzeichnung dargestellt. 

 

zu 6. 

Die vorhandene Hecke ist eine Hecke, die aus naturschutzfachlicher Sicht nicht zum 

Erhalt festgesetzt wird. Somit ist es dem Bauherren selbst überlassen, ob er innerhalb des 

geplanten Baufensters durch die Anordnung der Baukörper den Erhalt der vorhandenen 

Grünstruktur ermöglicht. Alternativ ist auch die Rodung von Gehölzen zulässig. Der 

Erhalt der Grünstrukturen erfolgt nicht aus städtebaulichen Gründen. Das Planungsziel 

besteht in der Realisierung von nicht störenden gewerblichen, gesundheitlichen bzw. 

sozialen Nutzungen unter Erhalt und Umnutzung des vorhandenen leerstehenden 

Feuerwehrgebäudes an diesem Standort. Sowohl eine Teilung der überbaubaren Flächen 

unter Ausschluss der Gehölze als auch die Verschiebung des Baufensters sind nicht 

Planungsziel der Gemeinde. Die Anordnung der Baufenster unter Berücksichtigung der 

vorhandenen Bebauung erfolgt als ortsbildtypischer (ortsbildprägender) Dreiseitenhof, der 

am Ortseingang des Ortsteils Hohen Schönberg aus östlicher Richtung zur weiteren 

Aufwertung des Ortsbildes beitragen kann. 

 

zu 7. 

Die Rechtsgrundlage wird um Nr. 1 ergänzt. Darüber hinaus wird die Festsetzung 

allgemeinverständlich präzisiert. 

 

zu 8. 

Die Rechtsgrundlagen werden ergänzt. 

 

zu 9. 

Die Festsetzung wird präzisiert und der Ausschluss von Garagen und überdachten 

Stellplätzen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO 

festgesetzt. 

 

zu 10. 

Eine räumliche Begrenzung von Nebenanlagen und Nebengebäuden nur auf die 

überbaubaren Grundstücksflächen ist nicht städtebauliches Ziel der Gemeinde. Eine 

Festsetzung von Flächen für Nebenanlagen ist aufgrund der festgesetzten Baufenster 

ebenso nicht Ziel der Gemeinde. Somit macht die Gemeinde von § 23 Abs. 5 BauNVO 

Gebrauch. Nebenanlagen können auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen somit 

zugelassen werden. Die Entscheidung hierzu trifft dann die Baugenehmigungsbehörde. 

Die Festsetzung wird entsprechend präzisiert.  

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 11. 

Die rechtseindeutige Bestimmung des unteren Bezugspunktes ist aus Sicht der Gemeinde 

mit der Höhe der Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen Verkehrsfläche erfolgt. Die 

Gemeinde wird sich aufgrund der vorliegenden Vermessung mit den Höhenfestsetzungen 

nochmals auseinandersetzen; ggf. Höhenbezugspunkte festsetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 12. 

Die vorliegende Planung ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung in der 

Gemeinde Kalkhorst vereinbar. Die Gemeinde Kalkhorst hat private Belange zum Anlass 

genommen, um gemeindliche und städtebauliche Belange und Zielsetzungen in diesem 

Bereich zu realisieren. Dies ist sowohl über einen Bebauungsplan als auch über einen 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan möglich. Die Wahl des Planungsinstrumentes obliegt 

der Gemeinde und die Gemeinde Kalkhorst hat sich für einen Bebauungsplan entschieden. 

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes lassen sich die städtebaulichen 

Zielsetzungen der Gemeinde realisieren. Ebenso ist es nicht Ziel der Gemeinde, den 

Grundstückseigentümer über einen Vorhaben- und Erschließungsplan zur Realisierung 

von ganz konkreten Vorhaben zu zwingen, sondern eine bauliche Entwicklung im 

Rahmen eines allgemeinen Wohngebietes in diesem Bereich zu ermöglichen; hierfür ist 

das Planungsinstrument des qualifizierten Bebauungsplanes geeignet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

zu 13. 

Der Erhalt der Hecke ist kein städtebauliches Planungsziel der Gemeinde. Die Hecke ist 

auch aus naturschutzfachlicher Sicht nicht zum Erhalt festgesetzt. Somit handelt es sich 

nicht um widersprüchliche Festsetzungen. Städtebauliches Ziel der Gemeinde Kalkhorst 

ist die Anordnung der Baufenster entsprechend eines ortsbildtypischen Dreiseitenhofes, 

der am Ortseingang des Ortsteils Hohen Schönberg aus östlicher Richtung zur 

Aufwertung des Ortsbildes und der Ortseingangssituation beitragen kann. Inwiefern der 

Erhalt von Gehölzen mit der geplanten Bebauung in Übereinstimmung gebracht werden 

kann, obliegt dem Bauherren selbst. 

 

zu 14. 

Das Wort Begründung wird durch das Wort Planzeichnung ersetzt. 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes werden in der Planzeichnung 

dargestellt. Sie befinden sich direkt an der Grenze des Plangeltungsbereiches. 

 

zu 2. 

Die Hinweise zum Erhalt der Lagenetzpunkte werden in die Begründung aufgenommen. 

 

zu 3. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der katastermäßige Bestand wird im 

Verfahren durch einen ÖBVI bestätigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich nur untergeordnet eine Fläche für 

die Landwirtschaft entsprechend dem wirksamen Teilflächennutzungsplan der Gemeinde. 

Der Flächennutzungsplan ist nicht parzellenscharf und es wird hingenommen, dass für 

einen kleinen Teilbereich im Südwesten des Plangebietes im Teilflächennutzungsplan 

Fläche für Landwirtschaft dargestellt ist. Die Einbeziehung dieser untergeordneten Fläche 

in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist zur städtebaulichen Ordnung 

erforderlich. Dieser Bereich ist nicht für eine zusätzliche Bebauung vorgesehen. Die 

Ermittlung des Kompensationsbedarfs und der geplanten Kompensationsmaßnahmen 

erfolgt mit den Entwurfsunterlagen. 

 

zu 2. 

Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass sich das Plangebiet in keinem 

Verfahren zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet und Bedenken und 

Anregungen somit nicht vorgetragen werden. 

 

 

Zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zu vertretende Belange des Naturschutzes aus 

Sicht der Behörde nicht betroffen sind. Andere Naturschutzbehörden wurden im 

Planverfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 4. 

Es werden keine wasserwirtschaftlichen Bedenken geäußert und es wurden keine 

abwägungserheblichen Belange vorgetragen. 

 

zu 5. 

Der Landkreis Nordwestmecklenburg wurde am Verfahren beteiligt. Es wurden 

hinsichtlich der Auskünfte aus dem Altlastenkataster keine Belange vorgetragen. 

 

 

 

zu 6. 

Der Hinweis ist bereits Bestandteil der Planunterlagen. 

 

 

 

 

zu 7. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine immissionsschutz- sowie abfallrechtlichen 

Bedenken bestehen. Es werden keine abwägungserheblichen Belange vorgebracht. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Anmerkung wird beachtet und eine Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird 

durchgeführt. 

 

zu 2. 

Die zur Bewertung vorgelegten Unterlagen und Planinhalte werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

zu 3. 

Die raumordnerischen Hinweise werden in der Begründung ergänzt. Die Belange der 

Raumordnung stehen der vorliegenden Planung nicht entgegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4. 

Der abschließende Hinweis wird zur Kenntnis genommen und durch die Gemeinde 

beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine bergbaulichen Belange berührt werden. Es 

werden keine abwägungserheblichen Belange bekannt gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Bedenken in verkehrlicher, 

straßenbaulicher und straßenrechtlicher Sicht bestehen. Das Plangebiet grenzt an eine 

Liegenschaft der SBV an. Es werden keine abwägungserheblichen Belange 

bekanntgegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Trinkwasserversorgung im Plangebiet ist für die vorhandene Bebauung bereits 

gesichert. Auf Antragstellung des Anschlussnehmers wird ein neuer 

Trinkwasserhausanschluss hergestellt.  

 

zu 2. 

Die Schmutzwasserentsorgung im Plangebiet ist gesichert. Der Grundstücksanschluss zur 

Ableitung des Schmutzwassers ist bereits auf dem Grundstück vorhanden. Die private 

Grundstücksentwässerungsanlage ist zu erweitern. Es gilt die Betragssatzung des 

Zweckverbandes Grevesmühlen. 

 

zu 3. 

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der Versickerungssatzung des ZVG. Das 

auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser ist entsprechend dem DWA 

Arbeitsblatt A 138 vor Ort zu versickern bzw. zu verwerten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 4. 

Planungsgrundlage für die Löschwasserversorgung und den Löschwasserbedarf für den 

Grundschutz stellt das DVGW Arbeitsblatt W 405 dar. Die Gemeinde Kalkhorst ist für 

den Grundschutz der Löschwasserversorgung verantwortlich. In ausreichender Entfernung 

zum Plangebiet befindet sich der Hydrant Nr. 572, der vertraglich zwischen der Gemeinde 

und dem ZVG zur Nutzung von Trinkwasser zu Löschwasserzwecken gebunden ist. Die 

Leistung des vorhandenen Hydranten wird mit > 48 m³/h aber < 96 m³/h durch den ZVG 

bekanntgegeben. Eine genaue Angabe ist nicht erfolgt und somit werden im Plangebiet 

Reetdächer ausgeschlossen. Dies stellt dann eine Abweichung zur Ortsgestaltungssatzung 

dar. 

 

zu 5. 

Der ZVG wird im weiteren Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 6. 

Der bekanntgegebene Leitungsbestand wird in die Planunterlagen nachrichtlich 

übernommen. 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 7. 

Der bekanntgegebene Leitungsbestand wird in die Planunterlagen nachrichtlich 

übernommen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 8. 

Der Hydrantenstandort wird in den Planunterlagen dargestellt. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Versorgers keine Bedenken bestehen. 

 

zu 2. 

Der bekanntgegebene Leitungsbestand wird in die Planunterlagen nachrichtlich 

übernommen. Es wird beachtet, dass dies keine Einweisung darstellt. 

 

zu 3. 

Das Plangebiet ist bereits durch das auf dem Grundstück vorhandene Gebäude 

erschlossen. Die Anforderungen an Einweisungen und zur Vorbereitung von Maßnahmen 

sind im nachgelagerten Verfahren zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4. 

Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung bei 

Erfordernis ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 5. 

Die Kontaktdaten werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet keine Versorgungsanlagen 

aus dem Verantwortungsbereich der Hanse Werk AG befinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 2. 

Weitere Versorgungsträger wurden im Planverfahren beteiligt (siehe dort). 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Netz Lübeck GmbH nicht betroffen ist. 

Abwägungserhebliche Belange wurden nicht bekanntgegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege 

mit der vorliegenden Planung berücksichtigt wurden. Weitere Belange wurden nicht 

bekanntgegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken gegen den Bebauungsplan 

bestehen. Abwägungserhebliche Belange wurden nicht vorgetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der landesrelevanten Gefahrenabwehr 

keine Bedenken bestehen. Die sachlich und örtlich zuständigen Kommunalbehörden 

wurden im Verfahren beteiligt.  

 

Zu 2. 

Der Hinweis, dass Munitionsfunde in Mecklenburg-Vorpommern nicht auszuschließen 

sind, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3. 

Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen ist Gegenstand des nachgelagerten 

Baugenehmigungsverfahrens und ergeben sich von selbst. 

 

Zu 4. 

Der Hinweise in den Planunterlagen sind bereits enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen im 

nachgelagerten Verfahrens. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 23. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet keine Anlagen des Versorgers 

befinden oder in nächster Zeit geplant sind. Abwägungserhebliche Belange werden nicht 

vorgebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es werden im Rahmen der wahrzunehmenden Aufgaben keine Bedenken und Anregungen 

vorgebracht. 

 

zu 2. 

Die Landgesellschaft als zuständige Ressortverwaltung wurde im Verfahren direkt 

beteiligt. Eine Stellungnahme wurde nicht abgegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände erhoben werden. 

Abwägungserhebliche Belange wurden nicht vorgetragen. 

 

zu 2. 

Die Erstellung amtlicher klimatologischer Gutachten wird zur Kenntnis genommen und 

bei Bedarf beachtet.  

 

zu 3. 

Die Rückgabe der Unterlagen wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine 

Einwände bestehen. 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Gesetze sind ohnehin zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich keine Festpunkte der amtlichen 

geodätischen Grundlagennetze des Landes M-V im Plangebiet befinden. Das Merkblatt 

und weitergehende Informationen werden für diese Bebauungsplanänderung zur Kenntnis 

genommen. 

 

zu 2. 

Die zuständige Vermessungs- und Katasterbehörde wurde im Planverfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die allgemeinen Ausführungen nimmt die Gemeinde Kalkhorst zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Gemeinde nimmt die Zustimmung des Forstamtes zu dem Bebauungsplan und die 

Begründung zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Zuständigkeiten werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen des Versorgers berührt werden und 

keine Einwände bestehen. 

 

Zu 3. 

Der Versorger ist bei Änderung des Plangeltungsbereiches ohnehin neu zu beteiligen. 

Eine Änderung ist nicht beabsichtigt.  

 

zu 4. 

Andere Versorgungsträger wurden im Verfahren beteiligt. 

 

Zu 5. 

Die Interessenvertretung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus polizeilicher Sicht keine Bedenken gegen den 

Vorentwurf bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

47 von 52 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2015-________- Satzung über den Bebauungsplan Nr. 22 der Gemeinde Kalkhorst für den Ortsbereich Hohen Schönberg 

 46 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Planung seitens des Wasser- und 

Bodenverbandes zugestimmt wird. 

 

zu 2. 

Das Plangebiet ist bereits erschlossen. Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich 

der Versickerungssatzung des ZVG und das Niederschlagswasser ist somit vor Ort zu 

versickern bzw. zu verwerten. Sofern Ableitungen von Niederschlagswasser erforderlich 

werden, sind diese mit dem ZVG abzustimmen und dem Wasser- und Bodenverband zur 

Stellungnahme vorzulegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Landesanglerverbandes M-V e.V. als 

gesetzlich anerkannter Naturschutzverband keine Einwände gegenüber dem 

Bebauungsplan bestehen. Abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass jagdliche Einschränkungen durch die Planung 

nicht zu erwarten sind. 

 

zu 2. 

Eine südliche Abgrenzung des Plangebietes durch eine Feldhecke wird nicht explizit 

festgesetzt. Es obliegt dem Grundstückseigentümer entsprechende Bepflanzungen 

vorzunehmen oder den Blick auf den vorhandenen Teich freizuhalten. Der Teich befindet 

sich im Eigentum des Grundstückseigentümers. Derzeit ist bereits eine Einzäunung zur 

Feldmark schon vorhanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass nachbarschaftliche Belange durch die Planung 

nicht berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

51 von 52 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2015-________- Satzung über den Bebauungsplan Nr. 22 der Gemeinde Kalkhorst für den Ortsbereich Hohen Schönberg 

 50 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass nachbarschaftliche Belange durch die Planung 

nicht berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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